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1 Erstellungsauftrag

Der   Vorstandes   des  Vereins  Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen

e. V., Gießen, beauftragte uns, die

Jahresrechnung zum 31. Dezember 2022

des "ereins Deutsche Arbeitsgemeinschaft  elbsthilfegru!!en e. ".(

#ie$en(

- im @olgenden auch Verein genannt -

zu erstellen. Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom

3. April 2023 angenommen.

Art und Dmfang unserer Erstellungshandlungen richten sich auftragsgemäß nach

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und nach den sinngemäß ange-

wandten EGrundsätzen für die Erstellung von CahresabschlüssenE FIDW S B des In-

stituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.G, hier Auftragsart 2 - Erstellung mit

Plausibilitätsbeurteilungen. 

Dnser Auftrag zur Erstellung der Cahresrechnung umfasst danach sämtliche Tätig-

keiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars

unter Vornahme der Abschlussbuchungen die Cahresrechnung - bestehend aus der

konsolidierten Vermögensaufstellung sowie der konsolidierten Einnahmen-

Überschussrechnung auf Basis folgender Teilabschlüsse des Vereins zu erstellen:  

1. Geschäftsstelle, Gießen

2. Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, Gießen

3. KOSKON Koordination für Selbsthilfe NRW, Mönchengladbach

A. NAKOS Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Dnterstüt-

zung von Selbsthilfegruppen, Berlin
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5. Selbsthilfe-Büro Niedersachsen, Hannover

6. Netzwerk SPiG, Berlin

Über die eigentliche Erstellungstätigkeit hinaus haben wir die uns vorgelegten Bele-

ge, Bücher und Bestandsnachweise durch Befragungen und analytische Beurteilun-

gen FIDW PS 312G auf ihre Plausibilität hin beurteilt, um mit gewisser Sicherheit aus-

zuschließen, dass jene nicht ordnungsgemäß sind.

Die von uns erstellte Cahresrechnung ist als Anlagen I und II beigefügt.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden in Anlage III dargestellt. 

@ür die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im

Verhältnis zu Dritten - die vereinbarten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die diesem Bericht als ab-

schließende Anlage beigefügt sind.
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2 Gegenstand, Art �nd ���ang der �rste���ngst�t�g�e�t

Wir haben den Auftrag mit Unterbrechungen in den Monaten März und April 2023

unter Beachtung berufsüblicher Grundsätze in unseren Büroräumen in Berlin durch-

geführt.

Ausgangspunkt des Auftrags war die von uns erstellte und durch Beschluss der Mit-

gliederversammlung vom 15. Juni 2022 festgestellte Jahresrechnung zum

31. Dezember 2021 (unser Erstellungsbericht vom 26. April 2022). 

Die Erstellung der Jahresrechnung erfolgte unter Beachtung der IDW Stellungnah-

me zur Rechnungslegung von Vereinen (IDW RS HFA 14) sowie der ergänzenden

Satzungsregelungen. Als Erstellungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunter-

lagen, die vollständigen Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Vereins. 

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von den

zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. Ergänzend hierzu

haben uns die gesetzlichen Vertreter in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung

schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung alle Vermögenswerte berücksichtigt,

sämtliche Ausgaben und Einnahmen enthalten und alle erforderlichen Angaben ge-

macht worden sind.

Art, Umfang und Ergebnis der von uns durchgeführten Arbeiten sind, soweit nicht in

diesem Erstellungsbericht dokumentiert, in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Die Abschlussunterlagen über das Zustandekommen der Jahresrechnung haben wir

dem Auftraggeber ausgehändigt. 

Die Finanzbuchhaltung des Vereins erfolgt extern durch die Firma Saldo Journale

Services GmbH, Berlin, unter Verwendung des Programms "rodat - Finanz-

buchhaltung" der Firma microdat GmbH, Uttenreuth. Der Verein verwendet den Kon-

tenrahmen SKR 03.

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wird, mit Ausnahme des Teilbereiches

Selbsthilfe-Büro Niedersachsen, extern ebenfalls über die Firma Saldo Journale

Services GmbH, Berlin, abgewickelt. Die Lohn- und Gehaltsabrechnung des Teilbe-

21511-20220@ 11



reiches Selbsthilfe-Büro Niedersachsen erfolgt eItern durch @rau Bärbel Staske,

Remscheid, unter Verwendung des Programms EKIDIKAPE der @irma GIP GmbH,

Offenbach am Main.

Die Anlagenbuchhaltung erfolgte durch uns unter Verwendung des Programms

DATEV Kanzlei Rechnungswesen der @irma DATEV eG, Nürnberg. 

Neben der eigentlichen Erstellungstätigkeit haben wir die der Cahresrechnung zu-

grunde liegenden Belege, Bücher und Bestandsnachweise auf ihre Plausibilität zu

bewerten. Hierzu haben wir im notwendigen Dmfang Befragungen und analytische

Beurteilung vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass

diese nicht ordnungsmäßig sind.
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3 Bescheinigung

Nach Abschluss unseres Auftrags erteilen wir folgende Bescheinigung:

Bescheinigung der 0irtschafts!rüfungsgesellschaft über die Erstellung 

mit 1lausibilit*tsbeurteilungen

An den "erein Deutsche Arbeitsgemeinschaft  elbsthilfegru!!en e. ".( #ie$en

Wir haben auftragsgemäß die Cahresrechnung - bestehend aus der konsolidierten

Vermögensaufstellung sowie der konsolidierten Einnahmen-Überschussrechnung -

des Vereins Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Selbsthilfegruppen e. V., Gießen, für

das Geschäftsjahr vom 1. Canuar bis 31. Dezember 2022 unter Beachtung der IDW

Stellungnahme zur Rechnungslegung von Vereinen FIDW RS H@A 1AG und der sie

ergänzenden Satzungsregelungen erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die

uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß

nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Aus-

künfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und der Cahresrech-

nung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für alle Kaufleute liegen

in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. 

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die

Erstellung von Cahresabschlüssen FIDW S BG durchgeführt. Dieser umfasst die Ent-

wicklung der Vermögensübersicht und der Einnahmen-Ausgabenrechnung auf

Grundlage der Buchführung und des Inventars.
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Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestands-

nachweise, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen,

um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß

sind. Hierbei sind uns keine Dmstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungs-

mäßigkeit der uns vorgelegten Dnterlagen und der auf dieser Grundlage von uns er-

stellten Cahresrechnung sprechen.

Berlin, 2. Mai 2023

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

Dr. Thomas Drove
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

Karsten Schulz
Steuerberater
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Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

"erm-gensaufstellung zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E

31.12.2022 31.12.2021
EDR TEDR

A. ANJAGEVERMLGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Jizenzen an
solchen Rechten und Werten 1,00 0

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung B.A2B,00 H

B. DMJAD@VERMLGEN

Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten BA2.B83,36 8HA

B50.211,36 H03
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Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

Einnahmen23berschuss /echnung für das #esch*fts4ahr 2022

2022 2021
EDR TEDR

1. Zuwendungen Bund AB.0H0,BH 16A
2. Zuwendungen Jänder und Kommunen 3A0.BAA,56 365
3. Pauschale @ördermittel nach M 20h SGB V 1.020.00A,B2 H58
A. Projektfördermittel nach M 20h SGB V 3AH.1B1,53 56H
5. Projektfördermittel nach M A5d SGB XI 82.6BB,5B HB
6. Sonstige Zuwendungen 0,00 1
B. Sonstige Erlöse 0 N DSt 1.000,00 1
8. Teilnehmerbeiträge @obi 36.155,00 21
H. Mitgliedsbeiträge 25.0H0,00 25
10. Spenden 500,00 1
11. Zinserträge 0,20 0
12. Erlöse 0 N/ B N 20.A00,00 8
13. Periodenfremde Einnahmen A.BB0,BA 0

 umme der Einnahmen 1.H2B.605,11 2.210
1A. Personalkosten 1.5A1.012,63 1.381
15. Raumkosten 122.585,62 120
16. Betriebs-/Projektkosten

aG @ortbildungen 105.0AA,53 BA

bG @remdleistungen 11B.310,50 133

cG Druckkosten 22.650,32 28

dG Mieten/Jeasing B.63B,3H 2

252.6A2,BA 23B
1B. Wartungskosten EDV 2H.815,H5 32
18. Werbung, Reisekosten, Spesen etc. 3H.H3A,5B 2A
1H. Verwaltungskosten

aG Porto 1A.268,12 1A

bG Telefon, Internet B.3A5,61 B

cG Bürobedarf B.68H,A8 11

dG @achliteratur A8A,AH 1

eG Buchführung 13.AA3,26 13

fG Prüfungskosten 8.01A,65 B

gG Rechts- und Beratungskosten 3H0,H2 0

51.636,53 53
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2022 2021
EDR TEDR

20. Zinsen, Nebenkosten des Geldverkehrs 3.0A5,2B A
21. Abschreibungen auf das Anlagevermögen 11.A86,B6 65
22. Beiträge und Versicherungen

aG Beiträge 5.161,B5 5

bG Versicherungen 2.886,18 2

cG Sonstige Abgaben 226,0B 0

8.2BA,00 B
23. Betriebsbedarf 15.0H2,3B 22
2A. Sonstige Aufwendungen 3,00 A
25. Periodenfremde Ausgaben A.BB0,BA 0

 umme der Ausgaben 2.080.300,18 1.HAH

25. Jahresüberschuss62fehlbetrag -152.6H5,0B 261

Anlage II/2



Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

#rundlagen

Rechtliche Grundlagen

Name Deutsche Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen e. V.

Sitz Gießen

Rechtsform eingetragener Verein

Vereinsregister Amtsgericht Gießen, VR 13AA

Satzung in der @assung vom 1A. September 2021

Zweck des Vereins Zweck des Vereins ist es, die personellen
und materiellen Voraussetzungen zu
schaffen, mit denen die Gründung und
Weiterentwicklung von Selbsthilfegruppen
unterstützt, der Erfahrungsaustausch un-
tereinander ermöglicht und Verbindung zu
anderen auf dem Gebiete des
Gesundheits- und Sozialwesens tätigen
Personen, Gruppen und Einrichtungen
gefördert wird.

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Organe des Vereins Mitgliederversammlung

Vorstand

Anlage III/1



Vorstand Der Vorstand besteht aus drei Mitglie-
dern:

AndrP Beermann, Mülheim

Sabine Bütow, Bramstedt 

Angelika Vahnenbruck, Berlin

@eststellung des Vorjahresab-
schlusses in der Mitgliederversammlung vom

15. Cuni 2022

Steuerliche Verhältnisse @inanzamt Gießen
Steuernummer 20 250 6A6H3

Körperschaftsteuer-@reistellungsbescheid
für die Kalenderjahre 201B bis 201H vom
A. @ebruar 2021
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DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

Stand Ab- Stand
1.1.2022 Zugang Abgang schreibung 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

Kontaktstelle Gießen 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

NAKOS Berlin 1,50 0,00 1,00 0,00 0,50

2,00 0,00 1,00 0,00 1,00

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

Kontaktstelle Gießen 2.101,50 1.967,47 0,00 2.700,47 1.368,50

Geschäfts- und Verwaltungs-
stelle 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50

KOSKON Mönchengladbach 12,50 2.193,17 0,00 2.197,17 8,50

NAKOS Berlin 4.597,50 5.589,12 2,00 6.066,12 4.118,50

Netzwerk SpiG 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Selbsthilfe-Büro Niedersachsen 2.451,00 0,00 0,00 523,00 1.928,00

9.166,00 9.749,76 2,00 11.486,76 7.427,000,00

9.168,00 9.749,76 3,00 11.486,76 7.428,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens
nach Teilbereichen des Vereins

Anlage IV



DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

Geschäfts- und Verwaltungsstelle
Gießen/Berlin

Einnahmen-Überschussrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022 2021
EUR TEUR

1. Projektfördermittel nach § 20h SGB V 4.936,37 50

2. Projektfördermittel nach § 45d SGB XI 82.677,57 97

3. Teilnehmerbeiträge Fobi 18.365,00 0

4. Mitgliedsbeiträge 25.090,00 25

5. Zinserträge 0,08 0

6. Verwaltungskostenumlage 11.313,00 12

7. Periodenfremde Einnahmen 4.770,74 12

Summe der Einnahmen 147.152,76 196

8. Personalkosten 89.124,12 89

9. Raumkosten 15.577,82 11

10. Betriebs- und Projektkosten

a) Eigene Fortbildungsveranstaltungen 47.404,65 1

b) Fremdarbeiten 3.225,30 11

c) Druck-/Kopierkosten 1.330,59 3

51.960,54 15

11. Wartungskosten für @ard- und Software 845,14 1

12. Werbung, Reisekosten, Spesen 2.478,97 2

13. Verwaltungskosten 7.042,82 10

14. Zinsen, Aebenkosten des Geldverkehrs 146,89 0

15. Abschreibungen 0,00 9

16. Beiträge und Versicherungen 5.660,65 6

17. Betriebsbedarf 94,25 1

18. Sonstige Aufwendungen 0,00 1

Summe der Ausgaben 172.931,20 145

19 !ahresüberschuss"-feh#betrag -25.778,44 51
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DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

Geschäfts- und Verwaltungsstelle   
Gießen/Berlin

Stand Ab- Stand
1.1.2022 Zugang schreibung 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR
Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

Betriebsaustattung 1,50 0,00 0,00 1,50

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens
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DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Gießen

Einnahmen-Überschussrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022 2021
EUR TEUR

1. Zuwendungen Länder und Kommunen 72.723,16 72

2. Pauschale Fördermittel nach § 20h SGB V 80.000,00 76

3. Projektfördermittel nach § 20h SGB V 0,00 4

4. Sonstige Zuwendungen 0,00 1

Summe der Einnahmen 152.723,16 153

5. Personalkosten 117.231,03 124

6. Raumkosten 5.400,00 4

7. Betriebs-/Projektkosten

a) Eigene Fortbildungsveranstaltungen 3.072,83 3

b) Fremdarbeiten 5.664,60 6

c) Druck- und Kopierkosten 2.565,28 1

11.302,71 10

8. Wartungskosten EDV 801,61 1

9. Werbung, Reisekosten, Spesen etc. 5.310,60 4

10. Verwaltungskosten 5.801,66 3

11. Zinsen, Nebenkosten des Geldverkehrs 7,85 0

12. Abschreibungen auf das Anlagevermögen 2.700,47 8

13. Betriebsbedarf 1.133,63 1

Summe der Ausgaben 149.689,56 155

14 !ahresüberschuss"-feh#betrag 3.033,60 -2
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DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen   
Gießen

Stand Ab- Stand
1.1.2022 Zugang schreibung 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

Software und Lizenzen 0,50 0,00 0,00 0,50

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

Betriebsausstattung 2.101,50 0,00 733,00 1.368,50

Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 1.967,47 1.967,47 0,00

2.102,00 1.967,47 2.700,47 1.369,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens
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DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

KOSKON
(Koordination für Selbsthilfe NRW)
Mönchengladbach

Einnahmen-Überschussrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022 2021
EUR TEUR

1. Zuwendungen Länder und Kommunen 154.798,40 168

2. Pauschale Fördermittel nach § 20h SGB V 120.000,00 60

Summe der Einnahmen 274.798,40 228

3. Personalkosten 167.377,18 162

4. Raumkosten 7.851,31 7

5. Betriebs-/Pro@ektkosten
a) Eigene FortbildungsAeranstaltungen 19.722,46 19
b) Fremdarbeiten 3.265,93 14
c) Druck- und Kopierkosten 3.971,61 0

26.960,00 33

6. Wartungskosten EDV 513,49 0

7. Werbung, Reisekosten, Spesen etc.
a) Fortbildung AN 2.669,70 2
b) Bffentlichkeitsarbeiten 1.713,60 5
c) Reisekosten AN 2.320,04 0

6.703,34 7

8. Verwaltungskosten
a) Porto 1.744,25 2
b) Telefon 824,23 1
c) Bürobedarf 1.366,95 2
d) Fachliteratur 180,05 0
e) Buchführungskosten 1.683,65 1
f) Verwaltungskostenumlage 2.813,00 3

8.612,13 9

9. Zinsen, Nebenkosten des GeldAerkehrs 238,79 0

10. Abschreibungen auf das AnlageAermögen 2.197,17 4

11. Beiträge und Versicherungen 237,76 0

12. Betriebsbedarf 1.335,92 1

13. Sonstige Aufwendungen 0,00 3

Summe der Ausgaben 222.027,09 226

14 !ahresüberschuss 52.771,31 2
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DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

KOSKON   
(Koordination für Selbsthilfe NRW)
Mönchengladbach

Stand Ab- Stand
1.1.2022 Zugang schreibung 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR
Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

Betriebsaustattung 12,50 2.193,17 2.197,17 8,50

Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00

12,50 2.193,17 2.197,17 8,50

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

Anlage X



DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

NAKOS 
(Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen)
Berlin

Einnahmen-Überschussrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022 2021
EUR TEUR

1. Zuwendungen Bund 47.090,79 164

2. Pauschale Fördermittel nach § 20h SGB V 600.000,00 600

3. Projektfördermittel nach § 20h SGB V 225.911,03 376

4. Sonstige Erlöse 0 % USt 1.000,00 1

5. Teilnehmerbeiträge Fobi 17.790,00 21

6. Spenden 500,00 1

7. Zinserträge 0,12 0

Summe der betrieblichen Erträge @92.291,94 1.163

@. Personalkosten
a) Aöhne und Gehälter 675.561,94 547
b) Ges. soz. Aufwand 144.153,62 119
c) KSK-Abgabe 412,55 0
d) Berufsgenossenschaft 4.794,26 4
e) Aufwendungen für Altersversorgung 21.00@,95 1@
f) Pauschale Aohnsteuer 1.19@,@9 1
g) Freiwillige soz. Aufwand 1.20@,23 1
h) Zuschüsse U1, Verdienstausfall-

entschädigung -2@.709,91 -1@

@19.62@,53 672

9. Raumkosten
a) Biete 49.999,29 53
b) Aagermiete 4.61@,47 5
c) Strom, Gas, Casser 2.73@,90 3
d) Reinigung @.491,79 6
e) Instandhaltungen 1.@46,96 4
f) Abfallkosten 240,9@ 0

67.936,39 71

10. Betriebs-DProjektkosten
a) Eigene Fortbildungsveranstaltungen 31.460,@9 39
b) Fremdarbeiten 4@.743,79 4@

- Davon Sonstige
2.226,@1 EUR (Vorjahr 5 TEUR)

- Davon EDV
32.034,22 EUR (Vorjahr 30 TEUR)

Anlage EID1



2022 2021
EUR TEUR

- Davon Versand
2.793,9@ EUR (Vorjahr 2 TEUR)

- Davon AaFout, KSK pflichtig
11.6@@,7@ EUR (Vorjahr 11 TEUR)

c) Druckkosten 6.95@,16 15
d) BietenDAeasing 7.637,39 2

94.@00,23 104

11. Cartungskosten EDV 24.930,16 25

12. Cerbung, Reisekosten, Spesen etc.
a) Fortbildungen AN 6.069,15 2
b) Gffentlichkeitsarbeit 2.010,54 3
c) Repräsentationskosten 1.152,5@ 0
d) Reisekosten AN 1.609,57 0
e) Fremdfahrzeuge 446,25 0

11.2@@,09 5

13. Verwaltungskosten
a) Porto 7.654,61 @
b) Telefon 2.593,@4 3
c) Bürobedarf 1.354,44 6
d) Zeitschriften 1@3,90 1
e) Rechts- und Beratungskosten 390,92 0
f) Buchführungskosten 5.205,56 5
g) Abschlusskosten 1.@44,50 2

19.227,77 25

14. Zinsen, Nebenkosten des Geldverkehrs 1.929,20 3

15. Abschreibungen auf das Anlagevermögen 6.066,12 33

16. Beiträge und Versicherungen
a) Versicherungen 1.404,51 1
b) Sonstige Abgaben 79,19 0

1.4@3,70 1

17. Betriebsbedarf 10.120,42 16

1@. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3,00 0

19. Periodenfremde Ausgaben 4.770,74 12

Summe der Ausgaben 1.062.1@4,35 967

20.  ahresüberschuss!-fehlbetrag -169.@92,41 196

Anlage EID2



DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

NAKOS   
(Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen)
Berlin

Stand Ab- Stand
1.1.2022 Zugang Abgang schreibung 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

Software und Lizenzen 1,50 0,00 1,00 0,00 0,50

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

Betriebsaustattung 4.597,50 2.004,74 2,00 2.481,74 4.118,50

Geringwertige Wirtschafts-
güter 0,00 3.584,38 0,00 3.584,38 0,00

4.597,50 5.589,12 2,00 6.066,12 4.118,50

4.599,00 5.589,12 3,00 6.066,12 4.119,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

Anlage XII



DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

Selbsthilfe-Büro Niedersachsen
Hannover

Einnahmen-Überschussrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022 2021
EUR TEUR

1. Zuwendungen Länder und Kommunen 113.223,00 125

2. Pauschale Fördermittel nach § 20h SGB V 220.004,72 221

3. Projektfördermittel nach § 20h SGB V 3.505,25 11

Summe der Einnahmen 336.732,97 357

4. Personalkosten 255.680,94 252

5. Raumkosten 22.760,10 24

6. Betriebs-/Projektkosten

a) Fortbildungsveranstaltungen 1.678,00 13

b) Fremdarbeiten 37.138,91 44

c) Druckkosten 7.150,21 9

45.967,12 66

7. Wartungskosten EDV 1.734,61 5

8. Werbung, Reisekosten, Spesen etc. 4.578,22 2

9. Verwaltungskosten 13.875,87 15

10. Zinsen, Nebenkosten des Geldverkehrs 276,56 0

11. Abschreibungen auf das Anlagevermögen 523,00 8

12. Beiträge und Versicherungen 560,27 1

13. Betriebsbedarf 967,04 1

Summe der Ausgaben 346.923,73 374

14 !ahresfeh"betrag -10.190,76 -17

Anlage @AAA



DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

Selbsthilfe-Büro Niedersachsen   
Hannover

Stand Ab- Stand
1.1.2022 Zugang schreibung 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR
Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

Betriebsaustattung 2.451,00 0,00 523,00 1.928,00

Geringwertige Wirtschafts-
güter 0,00 0,00 0,00 0,00

2.451,00 0,00 523,00 1.928,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

Anlage XIV



DAG Selbsthilfegruppen e.V.
Gießen

Netzwerk SPiG
Berlin

Einnahmen-Überschussrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022 202 
!"# $!"#

 . Pr%&ektf'r(er)ittel n*+h , 20h SGB V   -.. ./..  2.

2. !rl'se 0 01 2 0 20.-00/00 .

Summe der Einnahmen  34.2 ./..  35

3. Pers%n*lk%sten 6 .620/.3 .2

-. #*u)k%sten 3.050/00 3

4. Betriebs71Pr%&ektk%sten

*8 9%rtbil(ungen  .204/20 0

b8 9re)(leistungen  6.22 /62  0

+8 Dru+kk%sten 52-/-2 0

2 .542/ -  0

5. :*rtungsk%sten !DV 660/6- 0

2. :erbung/ #eisek%sten/ Spesen et+. 6.424/34  

.. Verw*ltungsk%sten ..3.6/2. 4

6. ;insen/ Nebenk%sten (es Gel(<erkehrs --4/6.  

 0. Abs+hreibungen *uf (*s Anl*ge<er)'gen 0/00 2

  . Beitr=ge un( Versi+herungen 33 /52 0

 2. Betriebsbe(*rf  .-- /   

Summe der Ausgaben  32..42/24  04

13 !ahresüberschuss"-feh#betrag 72.53./32 3 

Anl*ge >V



DAG Selbsthilfegruppen e. V.
Gießen

Netzwerk SPiG   
Berlin

Stand Ab- Stand
1.1.2022 Zugang schreibung 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR
Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

Betriebsaustattung 2,00 0,00 0,00 2,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

Anlage XVI 



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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